
2 8.
in allen lericn ( excepris lacris öc sesiivi§ chiebus ) jhrett lauff
haben.

^ kncuQU8 XIX.

öndemkM'cion oder ^ Wtidmig,
S geschlcht je zu Zelten / daß die kei ln weh-
rentem Irocck , oder gar nach ergangenem Vrthl be¬
gnadet werden/vnd zwar solches entweder ob daulLm
publicam , oder aber sonsten ober abgeforderte Bericht

vnd Guetachten/auß LandtsFürstlichen Gnaden/r §. Also istdeß
N : N : kurzarionL ?roccK wegen dkß RcichsFridcnsGchluß
den r O. vcccmbrjz 16 5O. auffgchcbtz Dcßgleichen N : N:
^ nno 1652 . ober abgefordcrte Bericht vnnd Gnttachten durch
Kayserliche Lesolucion ainer znccrkhanten cxrrLoröinLri Straff:
Wie auch wegen ainer andern entleibung / bey der Römischen Kö¬
niglichen Wahl vnd Krönung / deß AdelichenLrimin »! kroccix,
den 28 . lunij . 165z . zu Rcgcnspurg gäntzlich entlassen worden.
Jedoch verstehen sich dergleichen Bcgnadungm jedesmal82!vo Iure
rerrij , es siyr8>«ch solches nüßdrücklich in denen kekolulionen
begriffen / oder nicht / also daß die LivilSprüch nichts desto weni¬
ger / Wik in obgcdachtcnl -xemplix nororie praLticierc , Mögen ge-
fuecht / vnd per viom luriz außgeführt werden. Ingicichenist
erst diß 1655 . Jahr / Herr N : N : wegen Ihrer Hoch-Fürstlichen
Durchleucht / Ertzhertzogenleopolcli lAnarij bevörstehenterErb-
Huldigung/den 2Z . lL!iuzrij pLrchonierc, vnnd deß kurALNonx-
Kroccis allergnckdigist erlassen worden.

^ Liicui . u8 . XX.
(^ itacio ^ di61ali 8 cumdHauIIlla

Lxclulionis.
Om Herrn LandtMarschallen / re. ( Titl)
wegen / dem Edlen N : N : hieMit alles Emsts anzubc-
fehlen / daß er sich wegen dev nechsthin an dem N : be¬

sänge-
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